
Anlage 4 zum Schutzkonzept der EEB Niedersachsen 

Übersicht über Pflichten und Verantwortlichkeiten  
 
In der folgenden Tabelle sind Verantwortlichkeiten und Pflichten von Hauptamtlichen, Kursleitungen 
und Kursteilnehmenden im Überblick zusammengefasst. Diese greifen im Falle von eigenen Veranstal-
tungen.  

 

 Hauptamtlich Mitarbeitende  Kursleitungen, Honorarkräfte  Teilneh-
mende an VA  

Vorlage eines er-
weiterten Füh-
rungszeugnisses  

Pflicht, sofern sie in der Arbeit 
mit Minderjährigen oder in an-
deren Obhutsverhältnissen tä-
tig sind  

Pflicht, sofern sie in der Ar-
beit mit Minderjährigen oder 
in anderen Obhutsverhältnis-
sen tätig sind 

 

Unterschreiben 
der Selbstver-
pflichtungserklä-
rung 

Pflicht für alle  Pflicht für diejenigen, die un-
mittelbar mit Minderjährigen 
arbeiten und häufiger als 1 x 
pro Jahr Kurse / Veranstal-
tungen in der EEB anbieten 

 

Grundschulungen 
PSG  

Pflicht für alle  auf freiwilliger Basis  

 

In KG´s 
Pflicht für EA  

Teilnahme an der 
jährlichen Info-
Veranstaltung zu 
(transkulturellem) 
Kommunikations-
training, 

Deeskalation, ….  

auf freiwilliger Basis  

 

auf freiwilliger Basis  

 

 

Schutzkonzept 
PSG zur Kenntnis 
nehmen  

Pflicht für alle (schon bei Be-
werbungsgesprächen themati-
sieren)  

Wird als Anlage zum Hono-
rarvertrag übermittelt  

Hinweis auf 
Schutzkon-
zept sowohl 
auf der 
Homepage 
als auch im 
Zuge der An-
melde-bestä-
tigung  

 

 

 
 


